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25/01 Strafprozess 

Text 

§ 31. Zum Geschäftskreise des Staatsanwaltes beim Gerichtshof erster Instanz gehört die Beteiligung 
an allen diesem zustehenden Vorerhebungen, Voruntersuchungen und Hauptverhandlungen wegen 
Verbrechen und Vergehen sowie an den beim Gerichtshof erster Instanz stattfindenden 
Berufungsverhandlungen über Entscheidungen der Bezirksgerichte und an den im Sprengel des 
Gerichtshofes erster Instanz abzuhaltenden Tagungen des Geschworenengerichtes. Er ist befugt, sich auch 
an den vor die Bezirksgerichte gehörigen Verhandlungen persönlich oder durch einen Stellvertreter zu 
beteiligen. 
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